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Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland ist Zensur verfassungskräftig verboten. So
findet sich das Verbot ausdrücklich sowohl im Grundgesetz als auch in den meisten
Verfassungen der Bundesländer. Zudem existieren einfach-gesetzliche Verbotsaus-
sagen in einigen Landespressegesetzen1. Dagegen erwähnen die Verfassungen von
Baden-Württemberg2, Hamburg3, Mecklenburg-Vorpommern4, Niedersachsen5,
Nordrhein-Westfalen6 und Schleswig-Holstein7 ein Zensurverbot ebensowenig wie
die Europäische Menschenrechtskonvention vom 4. November 19508 mit ihren Zu-
satzprotokollen, der UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. De-
zember 19669 oder die im Dezember 2000 proklamierte Europäische Charta der
Grundrechte10.

Das Zensurverbot des Grundgesetzes ist in Art. 5 GG geregelt:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu ver-
breiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pres-
sefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewähr-
leistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet
nicht von der Treue zur Verfassung.“11

Damit hat sich an prominenter Stelle eine Verbotsformel durchsetzen können, die
bereits in Art. 118 Abs. 2 S. 1 HS 1 WRV gewählt wurde. Ebenso verwenden die

1 Siehe §§ 1 Abs. 1 S. 3 HessPresseG, 1 Abs. 1 BrandPresseG, 1 Abs. 2 S. 2 ThürPresseG, 1
Abs. 2 S. 1 SächsPresseG.

2 Verfassung vom 11. November 1953 (GBl. S. 173).
3 Verfassung vom 6. Juni 1952 (GVBl. S. 117).
4 Verfassung vom 23. Mai 1993 (GVOBl. S. 372).
5 Verfassung vom 19. Mai 1993 (GVBl. S. 107).
6 Verfassung vom 28. Juni 1950 (GV NW S. 127).
7 Verfassung vom 13. Juni 1990 (GVOBl. S. 391).
8 BGBl. 1952 II S. 685.
9 BGBl. 1973 II S. 1534.
10 Siehe Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, S.7 ff. der Sonder-

beilage zu NVwZ 2001.
11 In der unveränderten Fassung vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1). Hervorhebung nicht im

Original.
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Verfassungen von Brandenburg12, Rheinland-Pfalz13, Sachsen14, Sachsen-Anhalt15

und des Saarlandes16 die grundgesetzliche Formulierung, während Berlin, Bremen
und Thüringen Zensur für „nicht statthaft“17, „unstatthaft“18 beziehungsweise „nicht
zulässig“19 erklären.

Überwiegend sind die landesverfassungsrechtlichen Zensurverbote wie im
Grundgesetz unmittelbar nach der Grundrechtsgewährleistung geregelt. Anschlie-
ßend werden Freiheitsschranken genannt. In Brandenburg und Berlin findet sich das
Verbot hingegen an abschließender Stelle hinter den Schrankenbestimmungen. Eine
besondere Regelungsreihenfolge ergibt sich auch aus Art. 15 BremVerf, der zu-
nächst die Äußerungsrechte (Abs. 1), anschließend das Zensurverbot (Abs. 2) und
erst danach die Informationsfreiheit (Abs.5) benennt. Art. 11 Abs. 2 ThürVerf stellt
das Zensurverbot unmittelbar neben die Gewährleistung der Medienfreiheit. Eine
ähnlich mediale Konnotation erhält das Verbot in den beiden ältesten, heute noch
gültigen Verfassungen von Hessen20 und Bayern21, die bereits vor dem Grundgesetz
in Kraft treten konnten. So regelt Art. 111 BayVerf die Pressefreiheit und das Zen-
surverbot einheitlich. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Art. 11 Abs. 2
HessVerf ist allein die Pressezensur unstatthaft.

Die aber wohl interessanteste Regelungsdifferenz zu Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG findet
sich in Art. 111 Abs. 2 S. 1 BayVerf, der ausdrücklich nicht die „Zensur“, sondern
die „Vorzensur“ für verboten erklärt.

Die zentrale Bedeutung des Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG hat dazu geführt, daß die Zen-
surdebatte vornehmlich das grundgesetzliche Zensurverbot als Reibungsfläche ver-
wendet. Betrachtet man nun die Kommentierungen zu dieser Vorschrift, so fällt
auf, daß viele Autoren dem Zensurverbot im Gegensatz zu anderen Verfassungs-
normen nur wenig Raum schenken22. Der Bedeutungsgehalt scheint klar zu sein
und so trifft man regelmäßig auf die der herrschenden Meinung zugrundeliegenden
Kontinuitätsformel:

12 Siehe Art. 19 Abs. 6 BrandVerf vom 20. August 1992 (GVBl. I S. 298).
13 Siehe Art. 10 Abs. 1 S. 4 RhPfVerf vom 18. Mai 1947 (GVBl. S. 209).
14 Siehe Art. 20 Abs. 1 S. 3 SächsVerf vom 27. Mai 1992 (GVBl. S. 243).
15 Siehe Art. 10 Abs. 1 S. 3 SaAnhVerf vom 16. Juli 1992 (GVBl. S. 600).
16 Siehe Art. 5 Abs. 3 SaarlVerf vom 15. Dezember 1947 (ABl. S. 1077).
17 Siehe Art. 14 Abs. 3 der BerlVerf vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779).
18 Siehe Art. 15 Abs. 2 BremVerf vom 21. Oktober 1947 (GBl. S. 251).
19 Siehe Art. 11 Abs. 2 S. 2 ThürVerf vom 25. Oktober 1993 (GVBl. S. 625).
20 Vom 1. Dezember 1946 (GVBl. S. 229).
21 Vom 2. Dezember 1946 (GVBl. S. 333).
22 Etwa Jarass, in: Jarass/Pieroth, 6.Aufl., Art. 5, Rz. 63; Model/Müller, Art. 5, Rz. 21; Gie-

se/Schunck, Art.5, Anm.II5; Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art.5, Rz.14; Schulze-Fielitz, in: Dreier,
Art.5 Abs. I, II, Rz.138 ff.; Antoni, in: Seifert/Hömig, Artikel 5, Rz.20; Reich, Artikel 5, Rz.3.
Umfangreicher schon R. Herzog, in: Maunz/Dürig, Art.5 Abs. I, II, Rz.296 ff.; Leibholz/Rinck/
Hesselberger, Art.5, Rz.641 ff.; Bethge, in: Sachs, Art.5, Rz.129 ff.; Degenhart, in: BK, Art.5
Abs. 1 und 2, Rz. 916 ff.; Hoffmann-Riem, in: AK-GG, 3. Aufl., Art. 5 Abs. 1, 2, Rz. 89 ff.
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Da die Vorschrift mit ihrer Formulierung bewußt an die gleichlautende Bestimmung des
Art. 118 Abs. 2 S. 1 WRV anknüpfe, sei Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG ebenso wie jene Weimarer
Norm als Verbot der Vorzensur im Sinne eines formellen Verfahrens zu verstehen, das jedes
generelle, behördliche Äußerungs- und Verbreitungsverbot mit dem Vorbehalt der Erlaubnis
nach durchgeführter äußerungsinhaltlicher Prüfung für unzulässig erkläre23.

In der Tat ebbte die Auseinandersetzung um den Bedeutungsgehalt des Art. 5
Abs. 1 S. 3 GG deutlich ab, als sich das Bundesverfassungsgericht am 25. April
1972 zugunsten dieser engen Verbotsvorstellung aussprach24. Während in den
1960er Jahren noch eine rege Diskussion um die Interpretation des Art.5 Abs. 1 S. 3
GG stattgefunden hatte, begann im Anschluß an das höchstrichterliche Judikat eine
fortschreitende „Dethematisierung“25. Da man dem zensurbegrifflichen Verfas-
sungsdiskurs „keine große Bedeutung mehr“26 beimaß, verlagerte sich der Interes-
sensschwerpunkt auf die Entwicklung eines weiten, kulturwissenschaftlichen27

Zensurbegriffs. Zum Teil wurde gar behauptet, daß das „Phänomen“28 der Zensur
auf der juristischen Ebene

„überhaupt nicht zu fassen und abzuhandeln [ist]; wer sich darauf einläßt, versinkt in einer
Kasuistik von Fallbeschreibungen. [Das Problem der Zensur] verweist vielmehr auf einen
gesellschaftlichen Gesamtzustand, in dem Zensur eine bestimmte Form der Einschränkung
demokratischer Selbstorganisationsansätze der Menschen wie der kollektiven Artikulation
ihrer Interessen und Bedürfnisse darstellt.“29

So mißtraut man bis heute dem „degenerierten Zensurbegriff“30 der Juristen und
sieht in ihm nur die Emanation einer anachronistischen Zensurvorstellung, in der ein
behäbiges staatliches Zensurbüro auf die Unterwerfung der öffentlichen Meinung
abziele31, obschon diesem „Staatsidealismus“32 viel eher eine Zensurvorstellung

23 Die damit im wesentlichen angesprochene Rechtsfigur eines Verbots mit Erlaubnisvorbe-
halt findet sich auch in gleichbedeutenden Formulierungsalternativen, vgl. LVG Koblenz,
DÖV 1952, 664 (665) („vorherige Genehmigung einer Meinungsäußerung“); BVerwG,
JR 1973, 436 (437) („Abhängigmachen der Herstellung oder Verbreitung eines Geisteswerks
von einer vorherigen behördlichen Vorprüfung und Genehmigung seines Inhalts“); Bleckmann,
§ 26, Rz. 95 („Veröffentlichung mit Genehmigungsvorbehalt“); Kemper, S. 75 („Kontroll- und
Genehmigungsverfahren“); Fiedler, S. 39, Fn. 2 („Erlaubnisvorbehalt“). Es bietet sich zudem
an, insbesondere die Worte „Freigabeverfahren“ und „Erlaubnisverfahren“ als sinnvolle Kenn-
zeichnungen des herrschenden Zensurbegriffs zu verwenden.

24 Siehe BVerfGE 33, 52 ff.
25 Breitbach/Rühl, KJ 1988, 206 (210).
26 Jarass, Massenmedien, S. 210, Fn. 20.
27 Vgl. Breitbach/Rühl, NJW 1988, 8 (10); Fiedler, S. 30; diff. Kilchenstein, S. 25 f.; ferner

Guggenbühl, S. 26 ff.; Fitos, S. 32 ff. zur Vielfältigkeit zensurtheoretischer Ansätze.
28 Rohde, S.94; Noltenius, S.33; Kienzle, in: Kienzle/Mende, S.15; T. Franke, Ufita 2002/I,

89; Fitos, S. 1.
29 Negt, Russell-Tribunal III, S. 18. Hervorhebung im Original.
30 Krutzki, KJ 1980, 294, Fn. 1.
31 Vgl. Kienzle, in: Kienzle/Mende, S. 9 (10); Negt, Russell-Tribunal III, S. 18; Seim, S. 25.
32 Kienzle, in: Kienzle/Mende, S. 9 (12).


